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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:
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Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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7.4.6.1  Besonderheiten bei der Lagerung 
von wassergefährdenden Stoffen

Wassergefährdende Stoffe stellen eine besondere 

 Gefahr dar. Demzufolge sind in verschiedenen Regel-

werken besondere Sicherheitsanforderungen für den 

 Umgang mit diesen Stoffen sowie für ihre Lagerung 

defi niert.

Rechtsgrundlagen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthält Bestim-

mungen über den Schutz und die Nutzung von Ober-

fl ächengewässern sowie des Grundwassers und regelt 

die Anforderungen an den anlagenbezogenen Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen. Es legt das Si-

cherheitsniveau fest und defi niert, was wassergefähr-

dende Stoffe sind.

AwSV

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen (kurz AwSV) konkretisiert 

die Anforderungen des WHG und ist bei der Lagerung 

von Gefahrstoffen unbedingt zu beachten, da viele 

Stoffe auch eine Umwelt- bzw. Gewässergefährdung 

darstellen.

Grundgedanke der Regelungen nach AwSV ist, dass es 

nach menschenmöglicher Einschätzung zu keiner 

nachteiligen Veränderung der Gewässerbeschaffen-

heit kommt. Um dies umzusetzen, werden nach AwSV 

wassergefährdende Gefahrstoffe in drei Klassen aufge-

teilt (schwach, deutlich und stark wassergefährdend). 

Je nach betriebstechnisch nutzbarer Lagermenge und 

WHG

AwSV
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Wassergefährdungsgrad ergeben sich Gefährdungs-

klassen. Und nach Gefährdungsklasse sind die Maß-

nahmen und die Überprüfungsintervalle eingeteilt. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass die AwSV keine 

Mindestlagerdauer kennt, bevor sie gilt. Dies ist insbe-

sondere für Umschlagsläger relevant, da hier oft die 

GGVSEB (Gefahrgutverordnung für Straße, Eisenbahn 

und Binnenschiff) und nicht die Gefahrstoffverord-

nung gilt, woraus abgeleitet wird, dass auch die AwSV 

nicht gilt. Dies ist jedoch falsch. Die AwSV gilt auch 

hier. Näheres fi ndet sich in § 14.

Im Besonderen muss bei der Lagerung von Gebinden 

mit wassergefährdenden Stoffen auf das Rückhalte-

volumen geachtet werden. Dies bedeutet, wenn aus 

einem oder mehreren Gebinden wassergefährdende 

Flüssigkeiten auslaufen, müssen diese aufgefangen 

werden. Angaben über die Größe dieser Auffangein-

richtung gibt § 31 AwSV. In vielen Fällen (wenn die 

Rückhaltevorrichtung gem. § 31 eine entsprechende 

Größe erfordert) wird der Boden versiegelt. Welche 

Beschaffenheit der Lagerboden dann haben muss, ist 

insbesondere der TRwS „Ausführung von Dichtfl ä-

chen“ zu entnehmen. Hier sollte ein Fachbetrieb die 

Durchführung übernehmen.

Die Verordnung regelt viele Bereiche und Besonder-

heiten, wie z. B. die Lagerung von wassergefährlichen 

Stoffen in Wasserschutzgebieten. Oder die Besonder-

heit, dass bei der Lagerung von Gefahrstoffen in einer 

doppelwandigen Anlage (z. B. Tank) auf die Rückhal-

teeinrichtung verzichtet werden kann. Nachfolgend 

wird auf die wichtigsten praxisrelevante Anforderun-

gen der Verordnung detaillierter eingegangen.

Rückhaltevolumen

berücksichtigen
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Hinweis:

Für die Lagerung problematisch kann es werden, 

wenn der Stoff auf der Verpackung nicht kennzeich-

nungspfl ichtig ist. Wird der Gefahrstoff aus diesem 

Grund nicht erkannt, wird kein Sicherheitsdatenblatt 

angefordert und somit auch die Wassergefährdung 

nicht festgestellt. Als Beispiel seien hier Motorenöle 

genannt.

Umsetzung der AwSV im Lager

Die Grundsatzanforderungen der AwSV gelten für alle 

Läger, unabhängig davon, ob es sich um große Tanklä-

ger mit mehreren 10.000 m³ pro Tank oder um Läger 

für Kleingebinde mit einem Gesamtvolumen von ins-

gesamt unter 200 l handelt.

§ 29 defi niert als Grundsatz bei der Lagerung fester 

wassergefährdender Stoffe das Vorhandensein von 

festem, undurchlässigem Boden.

§ 31 gibt dann Regelungen vor, wie die Lagerung von 

Einzelbehältnissen und Gebinden erfolgen soll:

„(1)  Bei Fass- und Gebindelagern müssen die wassergefährdenden 

Stoffe in dicht verschlossenen Behältern oder Verpackungen 

gelagert werden, die 

1. gefahrgutrechtlich zugelassen sind oder 

2.  gegen die Flüssigkeiten beständig und gegen Beschädi-

gung, im Freien auch gegen Witterungseinflüsse, geschützt 

sind.“

Daher sollte die Verpackung der Ware vor der Einlage-

rung möglichst nicht geöffnet werden. Werden Lecka-

gen festgestellt, muss geprüft werden, ob die Ware neu 

verpackt werden kann. Dabei muss darauf geachtet 

werden, dass der Verpackungsvorgang so sicher wie 

Grundsatz-

anforderungen



7.4.6.1 Seite 4

03
/1

9

Besonderheiten bei der 

Lagerung von wasser-

gefährdenden Stoffen

möglich gestaltet wird. Kann hingegen nicht neu ver-

packt werden, muss die Ware sachgerecht entsorgt 

werden. 

Eine zusätzliche Verpackung kann einen wichtigen zu-

sätzlichen Schutz bieten.

Des Weiteren stellt die AwSV folgende Anforderungen 

an das Lager: 

 • Die Umschlagfl ächen von Umschlaganlagen für 

fl üssige wassergefährdende Stoffe müssen fl üssig-

keitsundurchlässig sein.

 • dichte Umschließung der wassergefährdenden 

Stoffe (unter allen Betriebsbedingungen)

 • standsicher (Weder durch Probleme mit der Tragfä-

higkeit des Untergrundes noch durch Witterungs-

einfl üsse, z. B. bei Windlasten auf sehr hohe, 

schlanke Tanks, darf es zu mechanischen Risiken 

für die Integrität der AwSV-Anlage kommen.)

 • widerstandsfähig (Weder mechanische noch ther-

mische oder chemische Einfl üsse dürfen die Dicht-

heit und Standsicherheit der AwSV-Anlagen und al-

ler zugehörigen Anlagenteile beeinträchtigen).

 • Erkennbarkeit von Undichtigkeiten (Undichtigkei-

ten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden 

Stoffen in Berührung stehen, müssen schnell und 

zuverlässig erkennbar sein.)

 • Rückhaltung ausgetretener wassergefährdender 

Stoffe (Ausgetretene wassergefährdende Stoffe 

müssen nach einer schnellen und zuverlässigen Er-

kennung zurückgehalten und ordnungsgemäß ent-

sorgt werden können. Dies gilt auch für betriebsbe-

dingt auftretende Spritz- und Tropfverluste.)

Anforderungen 

an das Lager
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 • Kontrollen entsprechend den fallspezifi schen Fest-

legungen in der Gefährdungsbeurteilung, dabei 

grundsätzlich:

 − Überwachung durch Betreiber

 − Prüfung durch Sachverständigen

 − Montage/Wartung durch Fachbetriebe

Wie diese Anforderungen im Detail technisch umge-

setzt werden, bleibt weitestgehend der ingenieur- und 

bautechnischen Ausführung des jeweiligen Einzelfalls 

überlassen.

Lediglich zu den Rückhalteeinrichtungen gibt es, in 

Abhängigkeit von der Lagerart, Anforderungen bezüg-

lich der zurückzuhaltenden Flüssigkeits-/Stoffmengen, 

wie z. B.: 

 • auslaufende Flüssigkeiten/ausgetretene Stoffe

 • ggf. erforderliche Rückhaltung von Niederschlags-

wasser

 • falls erforderlich, zusätzlich zu berücksichtigendes 

Auffangvolumen für kontaminiertes Löschwasser

Details zur jeweiligen Ausgestaltung ingenieur-/und 

bautechnischer Art fi nden sich jedoch in der AwSV in 

aller Regel nicht.

Im Folgenden werden daher vor allem Randbedingun-

gen genannt, die sich bei der Untersuchung von Scha-

densfällen als häufi g wiederkehrende Ursache für 

Mängel herausgestellt haben. Sie sollten bei der Pla-

nung von Lagern entsprechend berücksichtigt wer-

den.

Anforderungen 

an Rückhalte-

einrichtungen

Häufig wieder-

kehrende Ursache 

für Mängel
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Größe und Gestaltung von Auffangvolumina 
im Lager 

Für Fass- und Gebindelager bestimmt sich das Rück-

haltevolumen wie folgt: 

Maßgebendes Volumen der Anlage 

in Kubikmetern

Rückhaltevolume

≤ 100 m³ 10 % von Gesamtvolumen, wenigstens der Raum-

inhalt des größten Behältnisses

> 100 ≤ 1.000 m³ 3 % vom Gesamtvolumen, wenigstens 10 m³

> 1.000 m³ 2 % vom Gesamtvolumen, wenigstens 30 m³

Tab. 7.4.6.1-1: Zurückzuhaltende Volumina Fass- und Gebindelager

Anlagen mit gasförmigen wassergefährdenden Stoffen 

bedürfen keiner Rückhaltung. Bei festen wassergefähr-

denden Stoffen ist der fl üssige Anteil zu ermitteln. Ist 

dieser nicht bekannt, so sind 5 % anzunehmen.

Rückhaltesysteme sind z. B.

 • Auffangräume,

 • Auffangwannen, 

 • Behälter oder 

 • Flächen,

in bzw. auf denen Stoffe abgeleitet oder zurückgehal-

ten werden. (Rückhalteeinrichtungen setzen sich aus 

einer oder mehreren Dichtfl äche/n zusammen.)

Da Fass- und Gebindeläger in aller Regel auch erhebli-

che Verkehrsfl ächen, z. B. für Handhubwagen und Ga-

belstapler beinhalten sowie die Fässer und Gebinde 

nur in beschränktem Umfang übereinandergestapelt 

werden dürfen, kann hier in aller Regel mit vergleichs-

weise kleinen Umwandungen, ggf. Aufkantungen, ein 

erhebliches Rückhaltevolumen geschaffen werden. 

Zurückzuhaltende 

Volumina

Rückhaltesysteme

Stapelhöhe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Die Gefahrstoffverordnung 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5856 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



